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Gemeinsame Empfehlung zur Identifikation Neugeborener

Aus Anlass der Vertauschung zweier Neugeborener in einer deutschen Frauenklinik führte die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) eine repräsentative Umfrage an deutschen Frauenkliniken durch  und erarbeitete gemeinsam mit beteiligten Fachgesellschaften eine Empfehlung zur Kennzeichnung Neugeborener.

Drei Hauptursachen stellt Prof. Walter Jonat, Präsident der DGGG, in den Mittelpunkt den notwendigen Verbesserungen bei der Kennzeichnung von Neugeborenen: 

· „Wir brauchen mehr Sensibilität für das Problem der Identifizierung Neugeborener, 

· Dienstanweisungen zum Umgang mit Identifikationsmitteln müssen vorhanden sein und beachtet werden

· und der Personalknappheit und Überlastung in unseren Kliniken muss wirksam begegnet werden.“

In mehr als 42 Prozent der befragten Kliniken (481) kommt es vor, dass Kennzeichnungsmerkmale wie Bändchen oder Kette versehentlich abgehen und in über 79 Prozent gibt es keine schriftliche Anweisung, wie der Umgang mit diesen Identifikationsmitteln zu gestalten ist. In sehr wenigen Kliniken kam es zu Kindsverwechslungen, die jedoch noch vor der Entlassung  bemerkt wurden. Ein Problemkreis stellt das Neugeborenenzimmer dar, das nicht in allen Fällen geschlossen und gesichert ist. 

Prof. Dietrich Berg, ehemaliger Chefarzt am Klinikum Amberg und Präsident der DGGG von 1996-1998, hat gemeinsam mit anderen Fachgesellschaften eine Empfehlung erarbeitet, die vier Problemfelder hervorhebt:

1. Die Identifizierungsmittel werden ausschließlich im Kreissaal und zwar an Hand und Fuß des Neugeborenen angebracht. 

2. Schaffung eines Bewusstseins dafür, dass ein Identifikationsmittel keine Zierde, sondern einem Personalausweis vergleichbar ist. Es muss eine Dienstanweisung bestehen, die u.a. enthält wie, wo und von wem das Identifikationsmittel angelegt wird, welche Daten es enthalten muss und das vorschreibt, dass regelmäßig der Sitz des Bändchens oder der Kette kontrolliert wird. Das Anlegen und eventuelle Veränderungen sind zu dokumentieren. Wenn die Mutter die Klinik verlässt, muss sichergestellt und niedergelegt werden, dass es sich um das Kind der betroffenen Mutter handelt.

3. Die Zugangsmöglichkeit zum Neugeborenenzimmer muss schriftlich in einer Verfahrensanweisung niedergelegt sein und sich auf wenige autorisierte Personen beschränken. Die Zugangstür muss verschlossen sein. Elektronische Sicherungsmaßnahmen können sinnvolle Unterstützung leisten.

4. Es wird empfohlen, die genetischen Merkmale des Kindes durch eine Blutprobe aus dem Nabelschnurblut zu dokumentieren, sofern der Datenschutz gewährleistet ist.

Die Empfehlung zur Kennzeichnung Neugeborener wurde von folgenden Fachgesellschaften erarbeitet und wird bei der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Fachgesellschaften (AWMF) als Leitlinie registriert:
· Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG)

· Board für Pränatal und Geburtsmedizin der DGGG

· Deutscher Hebammenverband (BDH e.V.)

· Deutscher Pflegerat

· Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin

· Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin

· Assekuranz und Technik Risk Management Service GmbH

Für Rückfragen erreichen Sie:
Prof. Dr. Walter Jonat, Präsident DGGG,

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel, Tel. (0431) 597 2040 

Prof.  Dr. Dietrich Berg, Tel. (09621) 48710

Die Pressemeldung und Empfehlung ist abrufbar unte:

* www.dggg.de
* http://www.mwm-vermittlung.de/gyngeb08.html
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